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Text und Begründung 
 
Der Stadtrat wird beauftragt, dem Gemeinderat eine Ergänzung in der Gemeindeord-
nung zu unterbreiten, welche für Behördenmitglieder folgende Punkte regelt: 
 

- die Offenlegung von Interessenbindungen (u.a. alle Mitgliedschatten in Organisa-
tionen welche politisch Einfluss nehmen); 

- die Meldepflicht für alle bezahlten und unbezahlten Nebenbeschäftigungen, die 
nicht von Amtes wegen wahrgenommen werden; 

- die Offenlegung von finanziellen Beteiligungen an Unternehmungen, an welche 
auch die Stadt beteiligt ist oder mit welchen die Stadt ein Vertragsverhältnis hat; 

- Regelung der Ausstandspflichten; 
- Zulässigkeit bzw. Einschränkungen/Ausschlüsse von Mitgliedschaften, Mandaten 

oder Nebenbeschäftigungen. 
 
Mit "Behörden" sind insbesondere gemeint: 
 

- Stadtrat 
- Grosser Gemeinderat 
- Friedensrichter/Friedensrichterinnen 
- Stadtammänner/Stadtamtsfrauen 
- Ombudsmann/-frau 
- Datenschutzbeauftragter 
- Präsidien der Kreisschulpflegen. 

 
Es ist zu prüfen, ob weitere Behördenmitglieder aufgelistet werden sollten. 
 
Auf Stufe Grosser Gemeinderat wird die Offenlegungspflicht umgesetzt. Nicht nur der 
Grosse Gemeinderat, sondern auch andere Behördenmitglieder sollten in diese Verpflich-
tung genommen werden. Da der Stadtrat nicht verpflichtet ist seine Geschäftsordnung anzu-
passen, verlangt die Motion eine Gesetzesergänzung in der Gemeindeordnung. Zusätzlich 
wird von weiteren Behördenmitgliedern die Offenlegung ihrer Interessen verlangt. So unter 
anderem, alle Mitgliedschaften in Organisationen welche politisch Einfluss nehmen. 
 
Die Mitglieder des Stadtrates üben ein Vollamt für die Stadt Winterthur aus. Als Exekutive 
haben die Mitglieder des Stadtrates eine erhöhte Verantwortung. Sowohl bei Mandaten, die 
von Amtes wegen wahrgenommen werden müssen, als auch bei weiteren (privaten) Man-
daten und Nebenbeschäftigungen besteht ein berechtigter Anspruch der Öffentlichkeit auf 



Transparenz. Bei unterschiedlichen Beschäftigungen und/oder Beteiligungen besteht stets 
die Gefahr einer lnteressenkollision. Eine Offenlegung von Interessenbindungen ist deshalb 
angezeigt. 
 
Unter unbezahlter Nebenbeschäftigung könnte unter anderem ein Werbespot für ein Produkt 
oder Anlass verstanden werden. 



Vorstoss-Rückseite   Nr. 2013/039 
 

einge- 
sehen: 

              Mitunterzeichnende (X): einge- 
sehen:

                Mitunterzeichnende (X): 

√ B. Baltensberger (SP)  √ St. Feer (FDP)  

√ Ch. Baumann (SP)  -- M. Gerber (FDP)  

√ Ch. Benz – Meier (SP)  √ F. Helg (FDP)  

√ B. Helbling-Wehrli (SP)  √ Th. Leemann (FDP) X 

√ R. Kappeler (SP)  -- Ch. Magnusson (FDP)  

√ B. Konyo Schwerzmann (SP)  √ D. Schneider (FDP) X 

√ F. Künzler (SP)  √ M. Wenger (FDP) X 

√ F. Landolt (SP)     

√ S. Madianos-Hämmerle (SP)  √ K. Cometta-Müller (GLP)  

√ U. Meier (SP)  -- S. Gygax-Matter (GLP)  

√ S. Näf (SP)  √ B. Meier (GLP)  

√ O. Seitz (SP)  √ A. Steiner (GLP)  

√ S. Stierli (SP)  √ M. Zehnder (GLP)  

√ Ch. Ulrich (SP)  √ M. Zeugin (GLP)  

√ E. Wettstein (SP)  √ M. Wäckerlin (PP) X 

√ J. Würgler (SP)     

   √ J. Altwegg (Grüne)  

√ N. Albl (SVP) X √ R. Diener (Grüne)  

√ G. Gisler-Burri (SVP) X √ Ch. Griesser (Grüne)  

-- U. Holenweg (SVP)  √ A. Hofer (Grüne)  

√ H. Keller (SVP)  √ D. Schraft (Grüne)  

√ R. Keller (SVP)  √ D. Berger (AL)  

√ Ch. Kern (SVP) X    

√ W. Langhard (SVP) X √ L. Banholzer (EVP)  

√ Ch. Leupi (SVP) X √ N. Gugger (EVP) X 

√ J. Lisibach (SVP) X √ B. Günthard Fitze (EVP)  

√ U. Obrist (SVP) X √ Ch. Ingold (EVP) X 

√ D. Oswald (SVP) X    

√ W. Steiner (SVP) X √ F. Albanese (CVP)  

√ M. Thurnherr (SVP) X √ M. Baumberger (CVP)  

   -- K. Brand (CVP)  

√ M. Stutz (SD) X √ R. Harlacher (CVP)  

   √ W. Schurter (CVP)  

√ Z. Dähler (EDU) X    

 


